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Wochenkalender: Sonntag, 23. November 1958, Klemens — Montag, 24., Johann — Dienstag, 25., Egbert —
Mittwoch, 26.,Konrad — Donnerstag, 27., Günther — Freitag, 28., Gerhard — Samstag, 29., Walter

Schutzimpfung gegen Kinderlähmung Getränkesteuer bei Betriebsaktionen
Die erste Impfung der halb= bis sechsjährigen Kinder Aus gegebener Veranlassung wird darauf aufmerksam

wurde in der vergangenen Woche durchgeführt. Mit jenen gemacht, daß Getränkeverkäufe (sämtliche Getränke mit Aus¬
Kindern dieser Altersstufen, die angemeldet waren, aber nahme von Bier und Milch) an Belegschaftsmitglieder in
aus irgend einem Grunde nicht zur Impfung vorgestellt Form von Firmen= oder Betriebsaktionen der Getränke¬
werden konnten, wolle im Laufe der kommenden Woche steuer unterliegen. Zahlungspflichtig ist der Verkäufer andie Ordination des Stadtarztes, Hochhaus 1. Stock, auf¬ den Letztverbraucher.

7874gesucht werden, wo dann die Impfung vorgenommen wird.
Der Bürgermeister: Dr. G. A. MoosbruggerOrdinationszeiten täglich von 8 bis 10 und von 16 bis

18 Uhr. Die bereits zugestellten Einladungen des Gemeinde¬
amtes wollen dem Stadtarzt bei dieser Gelegenheit über¬
geben werden. Stellenausschreibung

Die Impfung der Schulkinder findet in der kommenden Die Stadt Dornbirn sucht einen Bautechniker für
Woche und zwar am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag folgenden Arbeitsbereich: Entwurf, Berechnung und

in der Säuglingsfürsorgestelle des ersten Bezirkes, neues Ueberwachung der kommunalen Hoch= und Tiefbauten, sta¬
Feuerwehrgerätehaus, statt. Die Kinder der Pflichtschulen tische Untersuchungen von Hochbauten; Kenntnisse im Stra¬
sind an jenem Halbtage, an dem sie geimpft werden, schul¬ zen- und Kanalbau erwünscht; Eignung für den Verwal¬frei. Sie haben jedoch an Hand der Einladung des Ge¬ tungsdienst und Parteienverkehr ist erforderlich.
meindeamtes dem Schulleiter bzw. dem Klassenlehrer zu

Anstellungsbedingungen: Baumeister=Prüfung odermelden, daß sie zu dem in der Einladung festgesetzten Zeit¬
Reifezeugnis einer höheren Bundesgewerbeschule, ehren¬punkte zur Impfung zu erscheinen haben. Auch die Schul¬
haftes Vorleben, moralische, geistige und körperliche Eig¬kinder wollen tunlichst von einem Erziehungsberechtigten
nung, Alter bis zu 30 Jahren, österr. Staatsbürgerschaft.zum Impflokal begleitet werden. 7840 Die Entlohnung erfolgt gemäß der Bestimmungen des
Gemeindeangestelltengesetzes nach Verwendungsgruppe bDer Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbrugger
oder c (gehobener Fachdienst oder Fachdienst). Außerdem
besteht die Möglichkeit, bei entsprechender Eignung und
nach Ablegung der vorgeschriebenen Dienstprüfung in ein
pragmatisches (unkündbares) Dienstverhältnis übernommenFeuerbeschau

zu werden.Überprüfung der elektrischen Anlagen
Die ordnungsmäßig gestempelten Gesuche, die mit einem

handgeschriebenen Lebenslauf und den entsprechenden Schul¬Ab 24. November d. J. beginnt im Rahmen der Feuer¬
und Verwendungszeugnissen belegt sein müssen, sind bisbeschau gemäß § 10 der Feuerpolizeiordnung, BGBl. Nr.
15. Dezember 1958 beim Gemeindeamt der Stadt Dorn¬16/49, die Ueberprüfung der elektrischen Anlagen im Ge¬
birn einzubringen.meindebezirk Hatlerdorf. 7715

Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbrugger.Die Hauseigentümer und Wohnungsinhaber sind ver¬
pflichtet, dem vom Landesfeuerwehrverband beauftragten

Kontrollorgan den Zutritt zu den Wohnungen und sonstigen

Räumen zum Zwecke der Ueberprüfung der elektrischen An¬ Sonnlagsdienst
lagen zu gestatten. Sonntag, den 23. November 1958Das Kontrolorgan des Landesselerwehrberbandes wird

Dr. Lothar Amann, Kehlerstraße 9, Tel. 2738sich über allfällige Aufforderung ausweisen und ist gemäß
BGBl Nr. 16/49 berechtigt, für jede begonnene Ueberprüfungs¬ Stadtapotheke, Marktstraße 3, Tel. 2852
tunde S 10.— vom Hauseigentümer einzuheben. 7812 Spitaldienst: Dr. Luis Wölfle

Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbrugger!


